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»Ausgerechnet der Fliesenfachmarkt«

THEMATIK Beschr�nkung der Außenhaftung des Arbeitnehmers nach den Grunds�tzen des innerbetrieblichen

Schadensausgleichs, Vertrag mit Drittschutzwirkung, Zurechnung des Mitverschuldens des gesetz-

lichen Vertreters, gest�rte Gesamtschuld

SCHWIERIGKEITSGRAD Diese mittelschwere Klausur wurde im Examensklausurenkurs in Vorbereitung auf das 1. Staats-

examen an der Universit�t Rostock gestellt. Im Durchschnitt wurden 4,68 Punkte erreicht.

BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden

n SACHVERHALT
Klein Susi hat es mit ihren 6 Jahren nicht leicht. Vor 2 Jahren ließ sich ihre Mutter vom Vater wegen

notorischer Geldknappheit scheiden und behielt das Sorgerecht. Und dann geht der Vater auch noch

im Rahmen seines Umgangsrechts am Wochenende nicht mit ihr auf den Spielplatz, sondern lieber in

den Fliesenfachmarkt des F einkaufen. W�hrend Vati kurzzeitig durch eine heftige Diskussion mit F

�ber die Vor- und Nachteile einer Dickbettverlegung abgelenkt ist, l�uft Klein Susi unbeobachtet und

so schnell sie ihre Beine tragen k�nnen durch das offen stehende Tor in den Lagerbereich des

Fachmarktes, um sich hinter den aufget�rmten Fliesenstapeln zu verstecken. Sie schaut noch einmal

kurz �ber ihre Schulter, um sicherzugehen, dass ihr Vater sie auch ja nicht sieht und rennt so direkt in

einen herannahenden Gabelstapler. Dieser wurde von dem sonst so gewissenhaften Angestellten A des

F bedient, der aber just in diesem Moment von dem deftigen Eisbein, das ihm seine Frau zum

Abendmahl versprochen hat, tr�umte und daher kurzzeitig abgelenkt war. Bereits seit zwei Wochen

war der Schließmechanismus am Lagertor defekt, trotzdem hatte F die Reparatur bis auf weiteres

verschoben. Nun ist das Geschrei groß: Klein Susi verletzt sich am Bein so sehr, dass eine langwierige

und kostspielige Behandlung notwendig ist, deren Kosten nur zum Teil von der Krankenkasse �ber-

nommen werden. A jammert immerzu, dass er sein geringes Einkommen doch brauche, um seine

Frau und die f�nf Kinder zu ern�hren. Deshalb m�sse er auch nicht den Schaden in voller H�he selbst

tragen. Zumindest k�nne er aber die Kosten teilweise von seinem Chef, der doch bekanntlich erstens

reich und zweitens Single ist, ersetzt verlangen. Woraufhin F nur m�de l�chelt und jegliche Verant-

wortung von sich schiebt, schließlich sei es die Pflicht des Vaters, auf seine Tochter aufzupassen.

Kann Klein Susi (S) die Kosten f�r die Heilbehandlung, die nicht durch die Krankenversicherung

gedeckt werden, in H�he von 5.000 E von A und F ersetzt verlangen, obwohl sie bereits von der

Mutter bezahlt worden sind? Hat Susi zudem Anspruch auf Schmerzensgeld in H�he von 1.000 E?

A. ANSPR�CHE DER S GEGEN A

I. Vertragliche Beziehungen zwischen S und A bestehen nicht.

II. Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I BGB i.V.m. §§ 249 ff. BGB

1. S erlitt eine K�rperverletzung am Bein (Ebenfalls vertretbar w�re die Annahme einer Gesund-

heitsverletzung. Eine ausf�hrlich gef�hrte Zuordnungsdiskussion w�rde am Kern der Problematik

vorbeigehen). Diese beruht kausal auf der Verletzungshandlung des A, indem er sie mit dem Ga-

belstapler erfasste. Die Rechtswidrigkeit von A’s Handlung wird indiziert. A handelte zumindest

fahrl�ssig im Sinne von § 276 II BGB und somit schuldhaft.

2. Der S m�sste ein Schaden entstanden sein. Dies k�nnte insofern zweifelhaft sein, als die Heil-

behandlungskosten bereits von der Mutter der S getragen worden sind.

Vorteilsanrechnung der

Leistungen der Mutter

W�rden in diesem Fall die Grunds�tze der sog. Vorteilsanrechnung eingreifen, k�nnte der Scha-

den der S entfallen sein.

Ein Vorteilsausgleich setzt voraus, dass das sch�digende Ereignis f�r den Gesch�digten sowohl

Vor- als auch Nachteile mit sich bringt und zwischen dem Vorteil und dem Schadensereignis ein

ad�quat kausaler Zusammenhang besteht. Eine Anrechnung findet jedoch nicht statt, wenn sie dem

Zweck des Schadensersatzes widerspr�che und zu einer unbilligen Entlastung des Sch�digers f�hren

w�rde (Medicus Schuldrecht AT I, 16. Aufl. 2005, Rn. 606). Problematisch ist hier letztgenannte

Voraussetzung: Es ist nicht ersichtlich, dass die M eine fremde Schuld i.S.v. § 267 BGB tilgen

wollte, sondern vielmehr ist anzunehmen, dass sie mit der Begleichung der Heilbehandlungskosten

ihrer Unterhaltspflicht aus §§ 1601 ff. BGB nachkam. Zudem ist dem allgemeinen Rechtsgedanken

in § 843 IV BGB zu entnehmen, dass insb. Unterhaltsleistungen nicht auf den Schaden anzurechnen

* Die Verfasserin Christin Horlach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universit�t Rostock am Lehrstuhl f�r B�rgerliches Recht,

Zivilprozessrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung von Prof. Dr. Harald Koch.
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